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Norm

AußStrG §78 B

Rechtssatz

Besteht die Gefahr, daß der Anspruch des ruhenden Nachlasses später nicht mehr durchgesetzt werden kann, dann ist

die Bestellung eines Anfechtungsanspruches auch dann zweckmäßig, wenn sich diese Maßnahme bei einem

bestimmten Ausgang des Erbrechtsstreites rückblickend als überflüssig erweisen könnte.
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